
 

Stadtverordnetenversammlung 
der 
Landeshauptstadt 
Potsdam 

Antrag  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

«VONAME»  

 
 öffentlich 
Betreff: 
Kommunale Straße / Sachstand 

 Erstellungsdatum 20.03.2001 

 Eingang 02:  

Einreicher: CDU-Fraktion   
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung                                        Gremium 
 

  

04.04.2001 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 
24.04.2001 Ausschuss für Stadtentwicklung,Bauen und Wohnen 
09.05.2001 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung bis zur Sitzung im Oktober 
2001 einen Sachstandsbericht zum Zustand der kommunalen Straßen (Straßenzustandskataster), 
einschließlich der Ermittlung des jeweiligen Sanierungsbedarf, zu erarbeiten. 
 
 

 Unterschrift Begründung siehe Anlage 

 Ergebnisse der Vorberatungen  
auf der Rückseite 

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS 
Nr.: 

  Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   

 



Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
Begründung:  
 
Eine erhebliche Anzahl der kommunalen Straßen befindet sich in einem desolaten Zustand ; das 
betrifft sowohl die Fahrbahnen als auch die Fußwege. Um diese unhaltbaren Missstände in einem 
überschaubaren Zeitrahmen zu beseitigen, sind für die künftigen Haushaltsplanungen entsprechende 
Einstellungen vorzunehmen. Dafür soll der oben genannte Sachstandsbericht die Grundlage bilden. 
 
 
 
 


